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	▶ Strafrecht
Streit mit einer Politesse

| Häufig kommt es in der Praxis mit „Politessen“ zum Streit. Mit einem 
solchen befasst sich ein Beschluss des OLG Karlsruhe. |

Dazu führt das OLG aus (2.3.23, 1 ORs 35 Ss 57/23, Abruf-Nr. 234809): Wider-
setzt sich der Täter einer von einer Angehörigen des Gemeindevollzugs-
dienstes getroffenen Anhalteanordnung („Stopp, halt!“), welche diese in Er-
füllung ihrer Aufgabe, das Abschleppen eines in einer Brandschutzzone ver-
botswidrig abgestellten Fahrzeugs im Wege der Ersatzvornahme zu veran-
lassen und die Verantwortlichkeit für den dieser Maßnahme zugrunde lie-
genden Verkehrsverstoß vor Ort zu klären, in der Weise, dass er auf diese mit 
dem Pkw zufährt, sodass die Amtsträgerin entsprechend der Absicht des 
Täters zur Seite springen muss, um nicht vom Fahrzeug erfasst zu werden, 
leistet er bei der von dieser i. S. v. § 113 Abs. 3 StGB rechtmäßig getroffenen 
Anordnung unter Einsatz materieller Zwangsmittel Widerstand (§ 113 Abs. 1 
StGB). Dabei führt der Täter mit dem Pkw – unter Berücksichtigung der kon-
kreten Art dessen Verwendung – ein anderes gefährliches Werkzeug i. S. v. 
§ 113 Abs. 2 Ziff. 1 StGB mit sich. Gleichzeitig (§ 52 StGB) greift er die Amtsträ-
gerin i. S. v. § 114 Abs. 1 StGB tätlich an. Für die Beurteilung der Diensthand-
lung als rechtmäßig ist es unerheblich, dass der Täter durch das Wegfahren 
mit dem verbotswidrig abgestellten Pkw den ordnungswidrigen Zustand 
selbst beseitigt.

ihr PLUS iM NetZ

iww.de/va
abruf-Nr. 

234809

	▶ Prozessrecht
einlegung des einspruchs durch e-Mail 

| Der Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid kann nicht mittels einfacher 
E-Mail eingelegt werden. So hat (noch einmal) das OLG Karlsruhe entschie-
den. |

Der Betroffene hatte seinen Einspruch von seinem E-Mail-Konto als Anhang 
einer E-Mail „vorab“ zur Kenntnis an die Verwaltungsbehörde übersandt. 

Das war nach Auffassung des OLG (16.2.23, 2 ORbs 35 Ss 4/23, Abruf-Nr. 
234810) formunwirksam, da der Einspruch so – mangels Verkörperung –  
weder schriftlich noch zur Niederschrift der Bußgeldbehörde eingelegt  
worden ist (vgl. § 67 Abs. 1 S. 1 OWiG). Auch der elektronischen Form gemäß 
§ 110c S. 1 OWiG, § 32a StPO sei nicht genügt (vgl. AG Stuttgart 23.9.21, 18 OWi 
73 Js 75232/2; Gertler in: BeckOK OWiG, Graf, 36. Edition, Stand: 1.10.22, § 67 
Rn. 68; Krenberger/Krumm, OWiG, 7. Auf. 2022, § 67 Rn. 33).

hiNWeiS | Zwar kann auch ein Ausdruck des Anhangs einer einfachen E-Mail 
dem so eingelegten Einspruch noch zur Wirksamkeit verhelfen (vgl. AG Stuttgart 
a. a. O., Rn. 11 ff. m. w. N.; OLG Karlsruhe VA 21, 111 zur Vertretungsvollmacht in 
der Berufungshauptverhandlung). Das als E-Mail-Anhang übersandte Einspruchs-
schreiben muss dann jedoch innerhalb der Einspruchsfrist ausgedruckt werden.
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